
 
Stv. Gothe erkundigt sich nach den Straßenschäden an der B 55 hin und bittet um Auskunft 
darüber, wann mit der Beseitigung dieser Schäden zu rechnen sei.  
 
Herr Hoseus weist darauf hin, dass für die B 55 der Landesbetrieb Straßen NRW der 
Straßenbaulastträger ist und der Zustand der Fahrbahn in deren Zuständigkeit fällt. Für die 
Kanaldeckel ist die Stadt zuständig. Es ist vorgesehen, im Frühjahr hier Abhilfe zu schaffen und 
die schlechten Kanaldeckel im Stadtgebiet anzuheben.  
 
 


